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(3) Bei hohen Schneemasßen sind an jeder Arbeits
stelle in den Schiebewänden außerhalb der Umgrenzung 
des lichten Raumes etwa 2 m breite und 1 m tiefe 
Nischen in Abständen von etwa 10 m herzustellen.

(4) Während der Schneeräumungsarbeiten hat ein 
Rottenposten und nach jeder Seite je ein Außenposten 
die Bewachung der Strecke zu übernehmen. Bei 
ungünstigen Sichtverhältnissen sind außerdem noch 
Signaleinrichtungen zum Langsamfahren aufzustellen.

(5) Gehen größere Rotten auf dem Bahnkörper durch 
aufgehäufte Schneemassen, so muß sich an der Spitze 
und am Schluß je ein Sicherungsposten befinden. Beide 
haben auf das Herannahen von Zügen zu achten, durch 
Zurufe und Signale die Beschäftigten zu warnen und, 
wenn erforderlich, den Zügen Haltesignale zu geben.

(6) Bei Verwendung starker Lötlampen und Auftau
geräte' die durch ihr Geräusch die Annäherung von 
Fahrzeugen übertönen, sind stets ein Rottenposten und, 
wenn erforderlich, Außenposten einzusetzen.

§ 18 
Arbeitszüge

(1) In Arbeitszügen dürfen die Mitfahrenden nur in 
den ihnen angewiesenen Wagen Platz nehmen. Sie 
dürfen sich während der Fahrt nicht auf die Bordwand 
setzen.

(2) Arbeitszüge dürfen erst beim Halten bestiegen 
oder verlassen werden, und zwar erst nachdem der 
Ortsaufsichtführende im Einvernehmen mit dem Zug
führer und dem Lokführer hierfür ein Signal oder eine 
Anordnung gibt.

(3) Der Ortsaufsichtführende hat zu prüfen, ob auf 
den Wagen mit geringer Bordwandhöhe alle Mit
fahrenden ihre Sitzplätze eingenommen haben, erst 
dann hat er dem Zugführer die Zustimmung zur 
Abfahrt zu geben.

(4) Auf zweigleisiger Strecke darf der Zug nur auf der 
dem Nachbargleis abgewandten Seite verlassen werden.

Auf drei- oder mehrgleisigen Strecken hat der Orts
aufsichtführende anzuordnen, auf welcher Seite die 
Wagen verlassen werden dürfen.

(5) Die Türen von O-Wagen dürfen zur Entladung von 
Schotter nach der Seite des Nachbargleises erst geöffnet 
werden, wenn das Gleis für den Zugverkehr 
gesperrt ist.

Soll ein Arbeitszug bei der Be- und Entladung auf 
kurze Entfernung vorrücken, so muß jeder Mitfahrende 
sofort Platz nehmen.

(6) Während der Fahrt ist das Abladen und Abwerfen 
von Gegenständen oder Stoffen verboten. Ausnahmen 
sind zugelassen bei Wagen, die für das Abladen während 
langsamer Fahrt eingerichtet sind. Diese Arbeiten sind 
durch Rottenposten zu sichern.

(7) Arbeitszügen, die sich im Bahnhofsgebiet befinden, 
ist stets ein Rangierer beizugeben.

§ 19
Ladedienst in Schwellenwerken

(1) Beim Beladen ist durch Unterlagen und Ver
klammern ein Ausweichen der Stämme zu verhindern.

(2) Beim Verladen von Hölzern von der Stirnseite der 
Wagen aus darf die Stirnwand nicht nach unten auf
geklappt und gestützt sein, sondern sie muß ausgehoben

werden. Ist dies nicht möglich, so ist über die Stirn
wand zu laden.

(3) Schwellenstapel dürfen nur mit Leitern bestiegen 
werden.

(4) In die Tränkkessel sind die Schwellen vorsichtig 
einzubringen.

(5) Für das Auf- und Abladen von Schwellen gelten 
außerdem sinngemäß die Vorschriften der Arbeits
schutzbestimmung 115 — Beladen von Eisenbahnwagen 
mit Rundholz und Entladen derselben — (GBl. 1953 
S. 545).

§ 20
Verlegen von Rohrleitungen und Kabeln

(1) Kabeltrommeln sind in abschüssigen Straßen nach 
der ansteigenden Richtung hin abzuladen und durch 
Vorlegeklötze gegen Abrollen zu sichern.

(2) Schwere Rohre und Ausrüstungen sind durch 
Hebezeuge hinabzulassen.

&
(3) Bei Rohrbrüchen ifct die Bruchstelle nach beiden 

Seiten abzusperren.
(4) Beim Verlegen von Rohren und Kabeln sind die 

Gruben, wenn es ihre Tiefe und Bodenbeschaffenheit 
erfordert, gegen Einstürzen zu sichern. Hierfür gelten 
auch die Vorschriften der Arbeitsschutzbestimmung 331 
— Hochbau, Tiefbau und Baunebengewerbe — (GBl. 
1953 S. 661).

(5) Bei Arbeiten an Gasleitungen und in deren Nähe 
sind die Vorschriften für die Zulassung von Gas
leitungen auf Reichsbahngebiet zu beachten. Undichte 
Gasleitungen in Gruben dürfen nur unter Aufsicht aus
gebessert werden. Das Ableuchten undichter Stellen mit 
offener Flamme ist verboten.

§ 21
Kleinwagenfahrten

(1) Kleinwagen (Rollwagen, Draisinen oder ähnliche 
Fahrzeuge) dürfen die Strecke erst befahren, nachdem 
die Genehmigung des zuständigen Fahrdienstleiters 
eingeholt wurde.

(2) Kleinwagen ohne Geländer dürfen nicht mit 
Kurbelstangen oder Stöcken fortbewegt werden.

(3) Es ist verboten, Kleinwagen durch Aufspannen 
eines Windsegels zu bewegen.

(4) Beschäftigte dürfen nur ausnahmsweise mit Roll
wagen befördert werden. Es bedarf dazu der Geneh
migung des Ortsaufsichtführenden. Das Stehen auf 
diesen Wagen ist verboten.

(5) Es ist darauf zu achten, daß sich die Ladung nicht 
verschiebt. Kleinwagen haben bei Dunkelheit Spitzen- 
und Schlußlicht zu führen.

§ 22
Arbeiten an Brücken und Hallen

(1) Auf größeren Brücken darf nur dann gearbeitet 
werden, wenn genügend Ausweichstellen vorhanden 
sind oder der Zugverkehr ganz eingestellt wurde.

(2) Beim Einsatz einer größeren Anzahl von Be
schäftigten sind als besondere Sicherungsmaßnahmen 
Haltscheiben aufzustellen, der Lokomotivführer durch 
Vorsichtsbefehl zu benachrichtigen o. ä.

(3) Wenn tragende Teile eiserner Brücken oder Hallen 
ausgewechselt oder mehrere tragende Nieten des Baues 
entfernt werden, ist das Gleis zu sperren.


